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XVI. Titel .

Von dem Menſchenraub , und Kinderdiebſtahl .

§ . 232 .

Wer ſich eines Andern wider ſeinen Willen , mit Gewalt

oder durch Liſt , rechtswidrig bemächtigt , und ihn im Aus⸗

lande zu auswärtigem Schiffs - oder Kriegsdienſte nöthigt ,

oder in Sclaverei oder Leibeigenſchaft oder einen andern Zu⸗

ſtand der Abhängigkeit von fremder Gewalt verſetzt , oder

ihn in entfernte Weltgegenden führt und da ſeinem Schickſale

überläßt , ſoll als ſchuldig des Menſchenraubs mit

Zuchthaus beſtraft werden .

§. 233 .

Wer die That an einem Minderjährigen , der das vier⸗

zehnte Jahr noch nicht zurückgelegt hat , ſelbſt mit deſſen

Zuſtimmung , verübt , ſoll von gleicher Strafe getroffen

werden .

§. 234 .

Wird das Verbrechen an einem Minderjährigen von höhe⸗

rem Alter mit deſſen Zuſtimmung verübt , ſo ſoll der Thäter

mit Arbeitshaus beſtraft werden .

§. 235 .

Wer ſich eines fremden Kindes unter ſie ben Jahren ohne

Wiſſen und Willen derjenigen , deren Gewalt oder Vormund⸗

ſchaft daſſelbe unterworfen iſt , rechtswidrig bemächtigt , um
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daſſelbe als ſein eigenes Kind zu behandeln , oder darüber in

anderer unter der Hetimmung deg $. 232 niht enthaltener

Weiſe mit Gefährdung ſeines Familienſtandes zu verfügen ,
wird mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu zehn

Jahren , und wenn das Kind zur Zeit der That das

ſiebente , aber noch nicht das vierzehnte Jahr zurück⸗

gelegt hat , mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu

fünf Jahren beſtraft .

§. 236 .

Geſchieht ſolche Bemächtigung § . 235 ) ohne Gefährdung
des Familienſtandes des Kindes nur zu vorübergehenden

Zwecken , ſo tritt Gefängnißſtrafe ein .

§. 237 .

Völlig ſtraflos bleibt die Handlung , wenn derſelben die

Abſicht zum Grunde gelegen hat , die Lage deg Kindes zu

verbeſſern , ſolche Verbeſſerung wirklich eingetreten iſt , und
die Eltern , oder deren Stellvertreter , in der Folge ihre Zu⸗

ſtimmung dazu gegeben haben .

—

——


	[Seite]
	Seite 114

